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Bundesratsausschuss für auswärtige
Angelegenheiten

Nach Artikel 8 der Reichsverfassung bildete der Bundesrat aus den

Bevollmächtigten der Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg

und zwei jährlich zu wählenden Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten

einen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Bayern hatte den

Vorsitz inne. Der Bundesratsausschuss konnte allerdings gegenüber dem

Auswärtigen Amt, das die auswärtigen Angelegenheiten dominierte, nur

geringen Einfluss ausüben. 

In der Sitzung vom 20. August 1917 wurde über die päpstliche

Friedensnote beraten.
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